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Folie 1Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt

zur 5. Berufsbildnerkonferenz für 
die Elektroberufe

Die Veranstaltung startet um 16.00 Uhr!

Herzlich Willkommen
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Herzlich Willkommen

Carmen Staudenrausch

Moderation
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Begrüssung 

Jonas Schudel

Leiter Betriebliche Bildung MBA
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Ablauf / Inhalt 1. Teil

- BiVo 2022+

Martin Steiger, EIT.swiss

- Handlungskompetenzen - Was verstehen wir unter Handlungskompetenzen

Eveline Krähenbühl, Projektverantwortliche EHB

- Handlungskompetenzen - Herausforderungen für Betriebe 

Reto Schrepfer, ewz
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BiVo 2022+

Martin Steiger 

EIT.swiss



Totalrevision berufliche Grundbildung
Elektroberufe BiVo2026
Begleitende Informationen für Lehrbetriebe, Berufsfachschulen und überbetriebliche Kurse
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• Nachfolgend werden die wichtigsten Veränderungen und 
Neuerungen für die Elektroberufe vorgestellt, die sich aus der 
Totalrevision ergeben. Damit sind alle Beteiligten für den 
Ausbildungsstart im Sommer 2026 vorbereitet und können die 
Lernenden nach der neuen BiVo2026 ausbilden. 

• EIT.swiss freut sich darauf, diesen Weg zur Modernisierung 
der beruflichen Grundbildung für die Elektroberufe mit ihnen 
gemeinsam zu gehen!
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HANDLUNGSKOMPETENZORIENTIERUNG & 
HANDLUNGSKOMPETENZEN – WAS VERSTEHEN WIR 
DARUNTER?

Eveline Krähenbühl, Eidg. Hochschule für Berufsbildung EHB



/

Handlungskompetenzorientierung bedeutet für den 
Bund:

31.03.2025 30



/

Wieso die Handlungskompetenzorientierung?

• Das neue Berufsbildungsgesetz BBG bringt 2004 die 
Handlungskompetenzorientierung (HKO) als 
Steuerungsmechanismus im Bildungssystem und gehört zu 
den Bildungsstandards der Schweiz.

• 1. Grund für die Einführung von HKO für alle Lernorte: Weg 
von der Fächer- hin zur Handlungskompetenzorientierung.

31.03.2025 31



/31.03.2025 32

«Wenn alles schweigt und einer 
spricht, so etwas nennt man 
Unterricht…»



/

Die Baustelle im Schulzimmer …

31.03.2025 33

Ausgehend von einer
konkreten Situation auf

der Baustelle

«(Berufs)rechnen für Maurer
EFZ»



/31.03.2025 34
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/

Eigentlich geht es um einen Wechsel der Blickrichtung 
– von der Praxis für die Praxis

31.03.2025 36



/

2. Grund für die Einführung von HKO 

Für Berufsbildner/innen und Lernende sind 
handlungskompetenzorientierte Bildungserlasse(BiVo & BiPla) 
aussagekräftiger und entsprechen mehr der Berufspraxis als die 
in der Vergangenheit oft verwendeten lernzielorientierten 
Beschreibungen (Inhaltskataloge der Lehrpläne) auf der Basis 
des Triplex-Modells (Leit-, Richt- und Feinziele)

31.03.2025 37



/

Was sind Handlungskompetenzen? 

Ein Beruf besteht aus 12 bis 30 typischen beruflichen Situationen resp. Handlungskompetenzen 
und 3 bis 6 Handlungskompetenzbereichen.

31.03.2025 38
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Die Handlungskompetenzen sind in der BiVo geregelt

31.03.2025 39
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… und auch im Bildungsplan

31.03.2025 40



/

Die 4 Dimensionen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz

31.03.2025 41

4 Dimensionen der Handlungskompetenz

Fachkompetenz: Fachliche Aufgaben nach berufsspezifischen 
Qualitätsstandards auszuführen. Fachsprache anwenden.

Methodenkompetenz: Arbeitsorganisation, Hilfsmittel einsetzen, Probleme 
zielgerichtet lösen, Methoden und Techniken einsetzen,…

Sozialkompetenz: Alle persönlichen Fähigkeiten und Einstellungen, mit 
denen sich eine Person auf andere Personen ausrichtet.

Selbstkompetenz: Haltung eines Menschen zur Arbeit: Zuverlässigkeit, 
Selbstständigkeit, Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein,… 

a1.1 Sie überprüfen die Vollständigkeit der Ausführungsunterlagen. (K3) 

a1.3 Sie erstellen Arbeitsabläufe und gleichen diese mit dem Bauprogramm 
ab (schätzen Zeitbedarf ein). (K3)

a1.2 Sie fordern fehlende Unterlagen beim Auftraggeber oder dem 
Vorgesetzten ein. (K3)

a1.4 Sie beurteilen Aspekte der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes. (K4)



/

Das Zusammenspiel der 3 Lernorte für den 
Kompetenzaufbau

31.03.2025 42

Betrieb

BFS

üK

Erklärende Theorie zur Praxis

Idealisiertes Einführen, 
Anwenden und Üben. Als 
Ergänzung zur betrieblichen 
Ausbildung

Einführen, Anwenden und Üben.

Welches Wissen 
braucht der 
Lernende, damit er 
die beruflichen 
Situationen besser 
meistert?

BKU

Elektrotechnik

Mathematik

Physik

Chemie



/

Das QV dient zur Überprüfung der Kompetenzen der 
Lernenden

31.03.2025 43
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Die Ziele des Bundes sind die Ziele der Unternehmer

31.03.2025 44
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Was bedeutet die Handlungskompetenzorientierung also 
für Sie als Berufsbildner/innen?

Ihre Aufgabe ist es, den Lernenden nicht nur 
Fachkompetenzen zu vermitteln, sondern auch Methoden-
, Sozial- und Selbstkompetenzen gezielt zu fördern. 

So tragen Sie dazu bei, Ihre Lernenden ganzheitlich zu 
kompetenten Fachpersonen auszubilden – bereit für die 
Anforderungen der Berufswelt.  Arbeitgeber wollen ein 
«Gesamtpaket»!

31.03.2025 45
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Handlungskompetenzen – Herausforderungen 
für Betriebe

Reto Schrepfer

ewz



Inhalt

Bildungsplan (HK und LZ)

Ausbildungsprogramm 

Praxisaufträge 

Sicherheitsinstruktion nach Anhang 2 

47



Bildungsplan

48



Ausbildungsprogramm 1 und 2 Semester

49

Teilaufgaben von der Berufsschule Teilaufgaben in den ükneTeilaufgaben vom Betrieb



Bildungsplan

50



Ausbildungsprogramm

51

Handlungskompetenz

Leistungsziel
Ausgangslage

Aufgabe
Bildungsplan Praxisaufträge



Praxisauftrage

52

1. NS-Kabelarbeiten
2. MS-Kabelarbeiten
3. Freileitungsbau
4. Kabel einziehen und demontieren
5. Montage und Demontage sowie Instandhaltung Trafostationen
6. Öffentliche Beleuchtungen
7. Störungen 



Praxisauftrage
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Ausgangslage anhand vom
Bildungsplan HK und LZ

Teilaufgaben anhand vom
Bildungsplan 



Praxisauftrage
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Ausgangslage anhand vom
Bildungsplan HK und LZ

Aufgaben anhand vom
Bildungsplan 



Praxisauftrage
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Ausgangslage anhand vom
Bildungsplan HK und LZ

Aufgaben anhand vom
Bildungsplan 



Praxisauftrage (Lernbericht) 

56



Praxisauftrag Hinweis auf den Anhang 2 

57



Anhang 2 des Bildungsplanes
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Anhang 2 Sicherheitsinstruktion

59
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Diskussionsrunde/
Publikumsfragen

Carmen Staudenrausch

Moderation
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um xx.xx Uhr geht es weiter!
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Ablauf / Inhalt 2. Teil

- «Jugendarbeitsschutz – gefährliche Arbeiten» 

Petra Tretter, AWI

- Lernende und Arbeiten unter Spannung in Niederspannungsanlagen

Thomas Abbühl, EBZ

- Rekrutierung - Überblick über verschiedene Rekrutierungsprozesse –
Dos and Don’ts in Bezug auf im Bewerbungsprozess bei Jugendlichen

Oliver Klinghoffer, Klinghoffer Consulting



Jugendarbeitsschutz
Arbeitsinspektorin Petra Tretter, März 2025

Arbeitsinspektorat



Schutz der Kinder per Gesetz

Arbeitsinspektorat

• 1815 Kanton Zürich schränkt die Arbeit von Kindern ein. 

• 1860 gemeinnützige Kreise und Ärzte machen mit Untersuchungen auf die misslichen Arbeitsbedingungen mit 
Gefährdungen von Leben und Gesundheit in den Fabriken und der Verbreitung von Kinderarbeit aufmerksam

• 1864 erstes demokratisch durchgesetztes Arbeitsgesetz "Fabrikpolizeigesetz des Kantons Glarus«: Schutz 
Schwangere, Verbot Nachtarbeit, Inspektionspflicht für Fabriken

• 1877 erstes «Eidgenössisches Fabrikgesetz»: Arbeitszeit max. zwölf Stunden (später elf Stunden), keine 
Nachtarbeit und Schutzalter von 14 Jahren

• 1908 wurde der Bund ermächtigt nicht nur Fabriken und Verkehrsanstalten unter den Arbeitsschutzgesetzgebung 
zu stellen

• 1950 Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Handwerk, Handel, Verkehr und verwandte 
Wirtschaftszweige 

• 1966 wurde das jetzt gültige Arbeitsgesetz in Kraft gesetzt und seither wiederholt angepasst 

• 2008 tritt als 5. Verordnung des Arbeitsgesetzes die Jugendschutzverordnung in Kraft



Was gilt im heutigen Arbeitsgesetz (ArG)?

Arbeitsinspektorat

• Die Arbeitnehmenden sind vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz zu 

schützen

• Gesundheitsschutz, Regelung der Arbeits- und Ruhezeiten 

• Für jugendliche Arbeitnehmer, schwangere Frauen und stillende Mütter, Arbeitnehmende mit 

Familienpflichten u.a. gelten Sonderschutzvorschriften

• Für jugendliche Arbeitnehmende bis 18 Jahre gelten: 

- Art. 29 (Allgemeine Vorschriften)

- Art. 30 (Mindestalter)

- Art. 31 (Arbeits- und Ruhezeiten)

- Art. 32 (Besondere Fürsorgepflicht des Arbeitgebers)



• Verordnung 1 (ArGV 1): Definition und Präzisierungen des Arbeitsgesetzes 

• Verordnung 2 (ArGV 2): Sonderbestimmungen für Betriebe und Arbeitnehmende 

• Verordnung 3 (ArGV 3):  Regelung des Gesundheitsschutzes 

• Verordnung 4 (ArGV 4): Anwendbarkeit der Vorschriften auf industrielle Betriebe

• Verordnung 5 (ArGV 5): Sondernormen des Jugendarbeitsschutzes 

Arbeitsinspektorat

Die fünf Verordnungen 



Was wird in der Verordnung 5 u.a. geregelt?

Arbeitsinspektorat

• Allgemeinen Bestimmungen 

• Besondere Tätigkeiten (z.B. gefährliche Arbeiten)

• Alter der Jugendlichen (z.B. für schulentlassene Jugendliche)

• Arbeits- und Ruhezeiten (mit Ausnahmen)

• Pflicht des Arbeitgebers zur Information und Anleitung (Art. 19 ArGV 5)

• Aufgaben der Behörden

• Anhang: Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2) 

• Anhang: Verordnung des WBF über die Ausnahmen vom Verbot von Nacht- und Sonntagsarbeit 

während der beruflichen Grundbildung 

WBF: Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung



Gefährlichen Arbeiten (Art. 4 ArGV 5)

Arbeitsinspektorat

IAO: Internationale Arbeitsorganisation | WBF: Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung | EBA: Edg. Berufsattest | EFZ: Eidg. Fähigkeitszeugnis

• Definition der gefährlichen Arbeiten gemäss Übereinkommen Nr. 182 IAO und Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes:

«Arbeiten gelten als gefährlich, wenn sie ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie 
verrichtet werden, die Gesundheit, die Ausbildung, die Sicherheit und die physische und psychische 
Entwicklung der Jugendlichen beeinträchtigen können»

• Jugendliche dürfen nicht für gefährliche Arbeiten angestellt werden 

• Das WBF legt in der Verordnung fest, welche Arbeiten als gefährlich gelten nach der Erfahrung und dem 
Stand der Technik. Dabei wird beachtet, dass die Jugendlichen weniger ausgeprägtes Bewusstsein für 
Gefahren haben.

• Ausnahme: Nur die Berufslehre (EBA oder EFZ) erlaubt, dass die Jugendlichen im Rahmen des zu 
erlernenden Berufes für gefährliche Arbeiten beschäftigt werden dürfen 



Arbeitsinspektorat

Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für 
Jugendliche (SR 822.115.2) Anhang ArGV 5

• Die Verordnung konkretisiert und beschreibt die einzelnen Tätigkeiten ausführlich in der Wegleitung 
zur Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche: 

Art. 2 psychischer, Art. 3 körperlicher Belastung, Art. 4 physikalischer Einwirkung, Art. 5 chemische 
Agenzien mit physikalischen oder Art. 6 toxikologischen Gefahren, Art. 7 biologische Agenzien, Art. 
8 gefährliche Arbeitsmittel, Art. 9 gefährliche Tiere, Art. 10 Arbeitsumfeld mit hohem 
Berufsunfallrisiko, Art. 11 sauerstoffreduzierte Atmosphäre, Art. 12 Überhören von Signalen und Art. 
13 Passivrauchen 

• Die Eidg. Arbeitskommission (EAK) überprüft die Verordnung des WBF alle 5 Jahre 

• Zusammenarbeit von SECO, SBFI und SUVA in allen Fragen der Gesundheit und Sicherheit der 
Jugendlichen in der Ausbildung Art. 21 ArGV 5



Gefährlichen Arbeiten und die berufliche Grundbildung 
(Art. 4a ArGV 5)

Arbeitsinspektorat

SBFI = Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation | SECO = Staatssekretariats für Wirtschaft | VUV = Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten

• Ausnahmen vom Verbot sind vom SBFI mit Zustimmung des SECO für Jugendliche ab 15 Jahren 
vorgesehen, sofern es für das Erreichen der Ziele in der beruflichen Grundbildung notwendig ist. 
Die begleitenden Massnahmen werden im Anhang 2 zu den Bildungsplänen definiert

• Beschäftigung Jugendlicher muss vom kantonalen Berufsbildungsamt bewilligt werden mit 
vorheriger Anhörung der kantonalen Arbeitsinspektion bezüglich der allgemeinen und 
branchenspezifischen Sicherheitsmassnahmen gem. ArG und VUV



Arbeitsinspektorat



Anhang 2 des Bildungsplans 

Arbeitsinspektorat

• Die begleitenden Massnahmen des Anhangs 2 des Bildungsplans (Art. 4a Abs. 1 ArGV 5) listen die 
spezifizierten Gefährdungen nach Branche auf und fassen die gesetzliche Pflicht des 
Arbeitgebers (Art. 19 ArGV 5) zur Information und Anleitung der Jugendlichen zusammen

• Nur die vom SBFI erlassen Ausnahmen vom Verbot gefährlicher Arbeiten, dürfen durch die 
Jugendlichen unter Aufsicht durchgeführt werden

• Alle anderen gefährlichen Arbeiten sind verboten

• Die Anleitung und Überwachung muss von einer Fachkraft mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis oder gleichwertiger Qualifikation im Fachbereich des Lernenden erfolgen

• Im Anhang 2 sind auch spezifische Checklisten, Unterlagen und andere Dokumentationen 
aufgeführt, die bei der Pflicht der Information und Anleitung von Lernenden helfen 



Arbeitsinspektorat



Was ist für den Arbeitgeber zudem wichtig zu wissen?

Arbeitsinspektorat

• Art. 2 ArGV 5: Wenn die Verordnung 5 keine besonderen Bestimmungen enthält, gelten das 
Arbeitsgesetz und dessen übrige Verordnungen 

• Art. 59 Abs. 1 lit. c ArG: Die Einhaltung des Arbeitsgesetzes mit dessen Verordnungen ist zwingend. 
Zuwiderhandlungen sind strafbar. 

• In Zusammenarbeit mit dem SiBe prüfen, ob Branchenlösung aktuell und intakt ist

• Gesuche stellen, wenn frühzeitiger Lehrbeginn: Jugendliche unter 15 Jahre = keine gefährlichen 
Arbeiten!

• Gesuch für Ausnahmebewilligungen beim SECO stellen, für gefährliche Arbeiten ab 15 Jahre, die 
nicht in der Ausnahme aufgeführt sind, sofern sie für das Erreichen der Ziele der beruflichen 
Grundbildung unentbehrlich sind

SiBe: Sicherheitsbeauftragte/r



Was sind die Vollzugsaufgaben des Arbeitsinspektorates 
in Bezug auf Jugendarbeitsschutz? 

Arbeitsinspektorat

• Kontrolle von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz z.B. anhand ASA-Lösungen im 

Betrieb

• Überprüfung Arbeitszeitaufzeichnungen und Ausbildungspläne sowie Einhaltung der 

begleitenden Massnahmen

• Anhörung des kantonalen Berufsbildungsamtes, ob Betrieb arbeitsrechtliche Pflichten 

einhält

• Gesuche Jugendarbeitsschutz bewilligen oder ablehnen

• Auskünfte erteilen über alle Themen des Jugendarbeitsschutzes



Fazit

• Gefährliche Arbeiten kennen  

• Anhang 2 und der Bildungsplan fassen Gefährdung und Anleitung zusammen

• Lernende nur unter Anleitung der Fachkraft gefährliche Arbeiten ausführen lassen 

und sie überwachen

• Wer sich nicht an die gesetzlichen Auflagen hält, macht sich strafbar

Arbeitsinspektorat
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Lernende und Arbeiten unter Spannung in 
Niederspannungsanlagen 
SNG 491000 – 4052B

Thomas Abbühl

EBZ
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Wer kennt Ihn nicht, den… 

In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 ArGV 5 können Lernende ab 15 
Jahren entsprechend ihrem Ausbildungsstand für die im Artikel 7 Absatz 4 
Bildungsverordnung für Elektroinstallateurin EFZ / Elektroinstallateur EFZ 
und dem Anhang I der EKAS-Richtlinie 6508 definierten gefährlichen 
Arbeiten herangezogen werden, sofern die folgenden begleitenden 
Massnahmen vom Betrieb eingehalten werden:

Zum dank gibt es den Anhang 2! 
Ansonsten könnten unsere Auszubildenden nur sehr 
wenige Arbeiten verrichten

Anhang 2?
Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
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Ausnahmen vom Verbot sind 

- Im Normalbetrieb  Störungsfreiem Zustand

- Im Sonderbetrieb  Störungsbehebung

… diverse, wir wollen uns auf folgende Ausnahme fokussieren:
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EBZ:
-  AUS 1 Kurs im 2.LJ
-  Ab 1.LJ aufbauender Lernprozess

Checkliste aus Anhang 2

2025



5. Berufsbildnerkonferenz, 26.03.2025 hybride Durchführung

Folie 81

Aber…

Weil das Arbeiten mit Spannung 
sehr gefährlich ist, 

gibt es zusätzlich die SNG 4052b
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AuS 1

• Prüfen (z.B. baubegleitende Erstprüfung)

• Messen (z.B. Messungen zwecks 
Störungsbehebung)

• Anbringen oder Entfernen von Abdeckungen und 
dergleichen bei möglichem Eindringen in die 
Gefahrenzone

• usw.

Arbeiten unter Spannung (AuS) 

1.   Begriffe / 2. erlaubte Tätigkeiten 

Lernende dürfen diese 
Tätigkeiten 

nur ausführen, 
wenn die Auflagen gem. 

Kapitel 3 erfüllt sind 
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AuS 2

• Bewusstes, beabsichtigtes Arbeiten in der 
Gefahrenzone

• Ersatz eines Betriebsmittels ohne die Anlage 
freizuschalten

• Einbau eines zusätzlichen Betriebsmittels ohne die 
Anlage freizuschalten

Arbeiten unter Spannung (AuS) 

1.   Begriffe / 2. erlaubte Tätigkeiten 

AuS 2 ist für Lernende 
nicht 

zulässig
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Wichtig: Die Lernenden müssen unterscheiden können zwischen: 

Kein AuS 

Arbeiten unter Spannung (AuS) 

1.   Begriffe / 2. erlaubte Tätigkeiten 



5. Berufsbildnerkonferenz, 26.03.2025 hybride Durchführung

Folie 85SNG 4052B wichtiges für den Lehrbetrieb

Wichtig: Die Lernenden müssen unterscheiden können zwischen: 

AuS 1

Arbeiten unter Spannung (AuS) 

1.   Begriffe / 2. erlaubte Tätigkeiten 
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Wichtig: Die Lernenden müssen unterscheiden können zwischen: 

AuS 2

Arbeiten unter Spannung (AuS) 

1.   Begriffe / 2. erlaubte Tätigkeiten 
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3. Wann gelten Lernende als ausgebildet für AuS 1?

- Haben den üK 3 absolviert

- Kennen die 5+5 lebenswichtigen Regeln

- Wurden über die definierte Arbeit (AuS1) in Theorie und 
Praxis instruiert

- Die Lernenden kennen ihre Rechte und Pflichten 
bezüglich AuS1

- Haben vom Berufsbildner die Befähigung für die 
beschriebenen Arbeiten (AuS 1) erhalten

- Periodische Qualitätsüberwachung des BB

- Dokumentieren der Ausbildung
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• Umsetzung der 5+5 Regeln
• Die komplette Ausbildung (mit Dokumentation)
• Während und nach der Ausbildung die AuS 1 

Arbeiten

SNG 4052B wichtiges für den Lehrbetrieb

4.  Verantwortlichkeiten  Lehrbetrieb:

• Instruieren 
• Ausbilden 
• Schulen

• Überprüfen 
• Überwachen

• 5+5 lebenswichtige Regeln
• Umgang mit AuS 1 theoretisch und praktisch
• Umgang mit PSA

Der Lehrbetrieb ist für die Sicherheit der Lernenden verantwortlich

Folgende Massnahmen sind zwingend umzusetzen:
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Handeln

Der Lehrbetrieb ist für die Sicherheit der Lernenden verantwortlich

• Schriftlich festlegen, welche Aus 1 Tätigkeiten ohne dauernde 
Überwachung ausgeführt werden dürfen

• PSA zur Verfügung stellen

• Messgerät nach EN 61243-3 zur Verfügung stellen

• Hält sich an die Instruktion gemäss Checkliste aus Anhang 2
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Unfälle sind immer mit Schmerzen verbunden. 

Durch gute und zeitgemässe Ausbildung können 
wir viele Unfälle vermeiden

Packen wir es an!
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Unterstützende Angebote für Lernende vor Lehrstart Gebäudeinformatik

Mit unserem Start-up Kurs bereiten wir die 
zukünftigen Lehrlinge in Algebra, Mathematik 

und Geometrie perfekt auf die Ausbildung vor 
und schliessen gezielt Wissenslücken. Durch 
Übungen mit Praxisbezug wird das Gelernte 
gefestigt und ermöglicht so
einen erfolgreichen Einstieg in die Berufsschule.

Weitere Infos und Anmeldung
Start-Up Kurs

Der perfekte Einstieg in die Lehrzeit – unser Kurs 
Fit für die Lehre bereitet angehende 
Elektroinstallateure*innen und Montage-
Elektriker*innen umfassend praktisch und 

theoretisch auf ihren Beruf vor. Die 
angehenden Lehrlinge lernen die beruflichen 
Anforderungen und Erwartungen kennen. 

Weitere Infos und Anmeldung
Fit für die Lehre

Für engagierte Berufsleute, die sich in den 
Bereichen der Gebäudeinformatik weiterbilden 
oder ihr Grundlagenwissen erweitern möchten 
bietet der Lehrgang Gebäudeinformatiker (GIN)-

Praktiker*in oder Berufsbildner*in alles, was 
sie für zukünftige Geschäftsfelder oder für die 
Ausbildung ihrer GIN-Lernenden benötigen.

Weitere Infos und Anmeldung
GIN Praktiker*in oder Berufsbildner*in
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SNG 491000 - 4052B
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Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit

Thomas Abbühl
EBZ
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RECRUITING

Rekrutierungs-Prozesse
Im Wandel

Sonja Auf der Maur (EKZ) & Oliver Klinghoffer (Klinghoffer Consulting)
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«Talent Management» – Damit müssen sich alle
Unternehmen auseinandersetzen

Talent-Management >> Innovativ in diesen Themen sein

Wie kommen wir in die Aufmerksamkeit von 
Bewerbenden / Sogwirkung erzeugen

Aufmerksamkeit (Attraction)

Wie bekommen wir die Leute ins Boot / 
Onboarding (gute Einarbeitungs-Phase)

Rekrutierung (Recruiting)

Weiterentwicklung der MitarbeitendenEntwicklung (Development)

Welche Bindungsmassnahmen setzen wir 
um, z.B. Karriereplan / Unternehmenskultur

Bindung (Retention)
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Der neue Ansatz im «Talent Management»

Der «neue» WegDer «alte» Weg

Human Capital bekommt eine neue Wertigkeit und 
kommt heute an 1. Stelle

Investitionen in Maschinen etc. hatten 
Vorrang

Alle Führungskräfte sind für die Stärkung des 
Talentpools verantwortlich, z.B. im Aufbau eines 
Netzwerkes, woraus Mitarbeitende gewonnen werden 
können.

HR allein war früher verantwortlich für die 
Rekrutierung

Rekrutierung ist heutzutage mehr wie ein Marketing-
bzw. Verkaufs-Prozess

Rekrutierung war wie ein Waren-Einkaufs-
Prozess

Wir gestalten unser Unternehmen und unsere 
Strategie so, dass sie anziehend wirkt auf A-Player

Wir bieten gute Bezahlung
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Darum ist Berufsbildung wichtig

Wir brauchen auch in Zukunft Fachleute.

Darum vielen Dank an
alle Berufsbildner

und Berufsbildnerinnen!
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Darum: Umdenken im Recruiting

• Weg vom «Projekt»

• Hin zum permanenten Prozess

Fazit: Wir suchen IMMER gute Leute
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Ein Recruiting-Prozess dauert länger, als man denkt
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Das Ziel:

Nicht einfach Stellen besetzen, sondern in der Lage 
sein, DIE RICHTIGEN Personen auswählen zu 

können!
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Lösung:

Früh genug anfangen oder – BESSER – permanent 
rekrutieren, so dass wir immer eine volle «Pipeline» 

haben.

Das gilt auch für Lernende. (Besuche in 
Schulhäusern, Zukunftstag etc.)
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Klassische Recruiting-Methoden

• Stellenanzeigen auf Jobportalen, 
Unternehmenswebseiten

• Persönliche Empfehlungen, Mundpropaganda

Wichtig: Immer noch gute Methoden
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Moderne Methoden

• Active Sourcing: Direktansprache über Social Media

• Social Recruiting: Bezahlte Werbeanzeigen, Bewerbung auf 
dem Smartphone >> One-Click-Bewerbung (geringe 
Einstiegshürde)

• Employer Branding: Genereller Auftritt als Arbeitgeber
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Social Recruiting
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Social Recruiting
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Überblick über Plattformen neben e-chance.ch

Yousty oder Lena für Lehrstellensuchende

Klassische Stellenportale für Fachkräfte >> jobs.ch, Jobchannel, Google for Jobs, LinkedIn

Meta für bezahlte Werbekampagnen, auch regional möglich

TikTok & Instagram organisch mit Kurzvideos, überregional

YouTube & eigene Karriereseiten: Für die Recherche-Phase
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Reels / 
TikToks / 

Kurzvideos
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Reels / 
TikToks / 

Kurzvideos
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DARUM PERSONALMARKETING

Zur Erinnerung:

Recruiting ist ein Verkaufsprozess 
geworden
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Zielgruppe 
und ihre 

Erwartungen
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Dos und Don’ts im 
Bewerbungsprozess bei 
Jugendlichen
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Dos im Rekrutierungsprozess von Lernenden
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Schnell sein

Quelle: https://metajobs.it/statistic/warum-bewerber-abspringen/#:~:text=38%2C3%20Prozent%20fanden%20das,zuständigen%20Ansprechperson%20im%20Bewerbungsprozess%20unsympathisch.
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Einfache Bewerbungsmöglichkeiten anbieten

Sondern so!So nicht!

• Kein Zwangsregistierung
• Keine unnötigen Dokumente verlangen (z.B. 

nicht ein Bewerbungs- und dazu noch ein 
Motivationsschreiben)

• Möglichkeit, sich direkt über Yousty zu 
bewerben

• E-Mail-Möglichkeit anbieten, evtl. auch 
Whatsapp oder One-Klick-Bewerbung
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Erwartungen realistisch setzen

• Welche Schulnoten sind für den Beruf wirklich relevant?

• Ist wirklich die Sekundarstufe A notwendig oder vielleicht nicht doch auch Sek B?

• Wie wichtig ist Schreiben in dem Beruf? Kann ich Schreibfehler im Brief tolerieren?

• Welchen Stellenwert hat der Multicheck oder andere Tests?

• Wie relevant ist die Dauer des Arbeitswegs?

 Statt aufgrund der Bewerbungsunterlagen Annahmen zu treffen und Bewerbende vorschnell 
auszusortieren, lieber mit der Person sprechen und die verschiedenen Themen ansprechen.
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Lohn und Benefits transparent kommunizieren

Quelle: Elektroinstallateur/in EFZQuelle: Lehre – VBZ Jobs
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Persönliche Kontakte zeigen

Quelle:Lehrstelle Elektroinstallateur/in EFZ, Fahrweid (ZH) bei EKZ EltopQuelle: Offene Lehrstellen
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Zielgruppengerecht kommunizieren

Quelle: https://www.hodelundpartner.ch/talentwerk#lehrstellen
Quelle: https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/profile/9448510-gaertner-in-efz-garten-und-
landschaftsbau-malters-lu-hodel-partner-ag
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Transparent und laufend kommunizieren

Quelle: Candidate Journey Studie 2017.pdf (metahr.de)
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Transparent und laufend kommunizieren
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An Schulen und Berufsmessen präsent sein
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Infotage & Schnupperlehren anbieten
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Lernende als Botschafter:innen nutzen
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Eltern dabei nicht vergessen

Quelle: 20 Minuten, 16.09.2019
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Wertschätzende Absagen

• Sich für den Aufwand bedanken, welche die Person mit der Bewerbung hatte.

• Im Idealfall einen konkreten Absagegrund angeben. Wenn dies nicht möglich ist, anbieten, dass 
auf telefonische Rückfrage die individuellen Absagegründe angegeben werden.

• Sobald ein Gespräch stattgefunden hat, immer telefonisch absagen.

• Alle Absagen zeitnah machen.
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Candidate Experience beachten

Quelle: Generation Z – Die Arbeitnehmer von morgen. Monster.de, 2020
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Rekrutierung von Lernenden – Don’ts
• Sie sind mit Ihren Lehrstellen nicht online

 Jugendliche sind mehr als 3h pro Tag online

 99% der Lehrstellensuchenden haben ein eigenes Handy

 Wichtigste Kanäle: Yousty, Instagram, Tiktok, Youtube und Karrierewebseite der Unternehmen

• Sie sind online, aber bieten keine Eindrücke

 Die Jugendlichen schätzen Authentizität und visuelle Eindrücke

 Lernende als Botschafter:innen einzusetzen ist am effektivsten

• Sie sind online, sprechen aber nicht die Sprache der Jugendlichen

 Einfache Sprache, keine Fremdwörter

 Unbedingt Videos

 Bewerben so einfach wie Online-Shopping

Quelle: https://blog.yousty.ch/berufsbildung/gruende-warum-du-keine-lernenden-findest
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Rekrutierung von Lernenden – Don’ts
• Die Bewerbungsprozesse sind zu kompliziert und Sie sind zu langsam

 Jugendliche bewerben sich nicht oder springen während dem Bewerbungsprozess ab

• Sie haben unrealistische Anforderungen an die Schulnoten

 Nicht alle Fächer sind für alle Berufe gleich relevant

• Sie bringen den Bewerbenden zu wenig Wertschätzung entgegen

 Bewerbende sind nicht Bittsteller, sondern Kunden

• Sie bieten keine Schnupperlehren an

 Schüler/innen wollen Beruf und Firma kennenlernen, bevor sie sich bewerben

• Sie erteilen keine Absagen

 Jugendliche sind frustriert und empfehlen Ihren Arbeitgeber nicht weiter

 Das Verhalten beeinflusst das Image von Firmen direkt
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Abschluss & Takeaways

• Wir müssen uns den Erwartungen junger Bewerber:innen anpassen
• Schnelle, transparente & wertschätzende Prozesse sind entscheidend
• Recruiting-Trends 2025: Digitalisierung, Automatisierung & Employer Branding

• Beispiel Oliver Klinghoffer: Als erfahrener Recruiter Wechsel vor fünf Jahren
und Aufbruch ins «Neuland» Personalmarketing

• Kostenlose & individuelle Beratung als «Abkürzung» für interessierte Arbeitgeber
• spätere Zusammenarbeit möglich
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Das wichtigste zum Schluss

Lieber unkompliziert und vielleicht noch 
nicht «perfekt» starten, als den Wandel im 

Recruiting zu verpassen. 
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Kontakt

Sonja Auf der Maur
Leiterin Talent Acquisition & Employer Branding

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
T +41 58 359 51 32
E-Mail: sonja.aufdermaur@ekz.ch

Oliver Klinghoffer
Digitales Personalmarketing für tolle Arbeitgeber

Klinghoffer Consulting
T +41 58 689 68 90
E-Mail: oliver@klinghoffer.ch
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Diskussionsrunde/
Publikumsfragen

Carmen Staudenrausch

Moderation
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Das EBZ wird Digital 
Ziel: 
Lernende mit Lehrstart 2025 starten im 
EBZ mit unserem Lernmanagementsystem
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Das EBZ wird Digital 
3 wichtige Punkte:

1.PC gemäss Auflage der Berufsschule
2.Admin-Berechtigung
3.Hilfe vom EBZ ServiceDesk
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1. PC gemäss Auflage der Berufsschule

Dieses Dokument wird an ALLE 
Lernenden versendet

Bitte beachten Sie, dass der 
Support bei nicht Windowsgeräten 
sowohl in der BFS wie auch im üK 
eingeschränkt ist
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2. Admin Berechtigungen

Die Auszubildenden müssen im Kurs 
verschiedene Programme 
herunterladen und installieren können

Unbedingt Admin - Rechte freigeben auch bei firmeneigenen PC’s
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3. Hilfe vom EBZ Service Desk

Wie immer sind wir für Sie da:

- Fragen Sie uns bei einem üK Besuch
- schreiben Sie uns auf ServiceDesk@ebz.ch

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Schlusswort 

Roger Jud

Vorstandsmitglied EIT.zürich

Leiter Ressort Bildung
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Umfrage über künftige Erwartungen der 
Dienstleistungen im üK und an die Bildung
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Allgemeine Informationen

Carmen Staudenrausch

Moderation
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Tagungsunterlagen

Den Rückblick, Impressionen und die Tagungsunterlagen der 5. Berufsbildnerkonferenz
finden Sie ab der kommenden Woche online unter:

www.eitzürich.ch

Weiteres Programm

Apéro Riche & Netzwerkpflege



5. Berufsbildnerkonferenz, 26.03.2025 hybride Durchführung

Folie 146

Herzlichen Dank und 
auf Wiedersehen!

Carmen Staudenrausch

Moderation


